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REZESS DER OBERTHURGAUISCHENKANZLEI IN FRAUENFELD UEBER DEN

STREIT ZWISCHEN DEM ABT VON ST. GALLEN [PIUS REHER]
UND [FRIEDRICH] LANDSCHAD[VON STEINACH] UM DEN KAUF
DER HERRSCHAFT WAENGI

EA V 2, 1507 - 1508 Art . 75 - 78

Da der Abt von St . Gallen [Pius Reher ] durch die Kaufsverhand¬
lungen , ua . durch die Bemühungen von [Hans Konrad ] Wüst , Rats
redner [der Stadt Zürich ] , in Baden 1 und die Beibringung der



Ortsstimmen grosse Unkosten erlitten , habe dieser verlangt , ent¬

weder die Herrschaft Wängi zum angebotenen Preis erwerben zu

können oder aber eine Entschädigung zu erhalten . Die Anwälte

Landschads [Hans Georg Peblitz und Hans Heinrich Waser ] hätten

jedoch vorgebracht , in diesen kriegerischen Zeiten wäre Wängi

als Schlupfwinkel für Landschad sehr geeignet ; zudem habe dieser

nie die Absicht gehabt , die Lehensgüter gesondert von den Eigen¬

güter zu veräussern . Darauf habe Niklaus Iten , Ratsherr von Zug

und Landvogt im Ober - und Niederthurgau entschieden : Falls Land

schad oder seine Anwälte vorsprächen , die Herrschaft für sich

und seine Erben behalten zu wollen und die Vögte und Schaffner

in seiner Abwesenheit nur von ihm Befehle empfangen dürften,

könne er diesen Besitz mit all seinen Rechten weiterhin behalten

Die Kosten seien von beiden Parteien zu tragen . Bei künftigen

Veränderungen des Besitzes und der Lehensrechte hätten beide

Parteien das Vorkaufsrecht.

1) vgl . EA V 2, 1507 Art . 75
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